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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1970

Norm

StPO §3

StPO §427 Abs3

Rechtssatz

Die Rechtsfolge, daß bei Ausbleiben von der über erfolgreichen Einspruch neuerlich angeordneten Hauptverhandlung

das durch Einspruch angefochtene Urteil dem Angeklagten gegenüber als rechtskräftig anzusehen ist, muß in der

neuerlichen Ladung zum Ausdruck gebracht werden.
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